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Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht des Mordes an zwei Kindern, der in 

Hamburg im Jahre 1981 begangen wurde. 

 

Am 29.07.1981 wurden die Leichen des acht Jahre alt gewordenen MICHAEL RIES-

TERER und des neue Jahre alt gewordenen HALUK KOCAL aus Hamburg Mümmel-

mannsberg im Naturschutzgebiet „Die Reit“ in den Vier- und Marschlanden im Unter-

holz versteckt in der Nähe des Parkplatzes Reitdeich gefunden. 

 

Ein Zeuge hatte die beiden Jungen zuletzt am Montag, 15.06.1981, gegen 19.20 Uhr auf 

dem Parkplatz An der Kreisbahn / Unterberg am Rande der Boberger Dünen an einem 

Fahrzeug zusammen mit einer männlichen Person gesehen. Wenig später gegen ca. 

20.00 Uhr hat eine Zeugin ebenfalls zwei Jungen mit einer männlichen Person an der 

Reitdeicher Schleuse mit angelähnlichen Gegenständen beobachtet. 

 

Diese männliche Person auf dem Parkplatz und an der Schleuse konnte damals von den 

Zeugen übereinstimmend wie folgt beschrieben werden: 

 

 normale schlanke Figur 

 dunkles kurzes Haar im Nacken rund geschnitten  

 blasses Gesicht 

 ca. 180-185 cm groß 

 ca. 30 Jahre alt 

 

Für diese Person liegt das nachfolgende Phantombild vor. 



 

 
 

 
 

 

 

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat zum Nachteil von MICHAEL RIESTERER 

und HALUK KOCAL und zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, wird eine 

Belohnung in Höhe von  

 

3.000,- Euro (in Worten: dreitausend Euro) 

 

ausgesetzt. 

 

  



 

 
 

 

 

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu 

deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. 

 

Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen, 

 

das Hinweistelefon der Polizei Hamburg 

unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 

 

oder das 

 

Landeskriminalamt 4 

- EG 163 Cold Cases - 

Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg 

 

entgegen. 

 

Die Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 

 

 

 

 

Hamburg, den 02.03.2018 

 

 

 

 

gez. 

Dr. Brandt 


